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RS OGH 1962/3/2 2Ob51/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1962

Norm

ABGB §1304 BIIa

KFG 1955 §86

Rechtssatz

Gleichteiliges Verschulden eines Kraftwagenbesitzers, der weiß, daß sich die Bremsen in keinem vorschriftsmäßigen

Zustand be:nden, und den Kraftwagen unter Verschweigung dieses Umstandes trotzdem einen Beifahrer lenken läßt,

und dieses Beifahrers, der den Kraftwagen weiterlenkt, obwohl er während des Lenkens vom Zustand der Bremsen

Kenntnis erhält und wegen Versagens der Bremsen einen Unfall verursacht.
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